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Kreisausschuss 27.04.2026  

 
 
Betr.:
Bestätigung und Beschlussfassung der vom Kreisausschuss zu genehmigenden
Ausgaben zur finanziellen Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen des Unstrut-
Hainich-Kreises
 
Der Kreisausschuss möge beschließen:
 
Der Kreisausschuss stimmt der Bewilligung der finanziellen Unterstützung für die in
der Anlage aufgeführten Vereine gemäß den Vorgaben der Richtlinie zur finanziellen
Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen des Unstrut-Hainich-Kreises im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von
17.500 EUR zu. Die Mittel werden aus der Haushaltsstelle 300000.598500 –
Verwendung Spenden (aus Ugr. 175000) - zur Verfügung gestellt. Nicht in der ersten
Vergaberunde gebundene Mittel werden in der zweiten Vergaberunde berücksichtigt.
 
 
 
Begründung:
 
Die Förderung gemeinnütziger Vereine ist ein wesentlicher Bestandteil der
Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements im Unstrut-Hainich-Kreis. Die in
der Anlage aufgeführten Vereine haben gemäß den in der Richtlinie festgelegten
Kriterien ihre Anträge auf finanzielle Unterstützung fristgerecht zum 31.03.2026
eingereicht.
 
Die Anträge wurden geprüft und erfüllen die Voraussetzungen der Richtlinie. Der
Kreisausschuss entscheidet nun im Rahmen seines Ermessens über die Bewilligung
der Fördermittel. Die maximale Fördersumme pro Antragsteller beträgt 1.000 EUR.
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Eine erste Spende in Höhe von 17.500 EUR wurde auf der Haushaltsstelle
300000.175000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -
Spenden/Sparkasse verbucht und steht für die Verteilung zur Verfügung. Eine weitere
Spende in Höhe von 17.500 EUR wurde für die 2. Jahreshälfte in Aussicht gestellt.
Vereine, die in der ersten Vergaberunde nicht berücksichtigt werden können, werden
in der zweiten Vergaberunde erneut in die Punktebewertung einbezogen. 
 
Durch die Bereitstellung der Mittel wird sichergestellt, dass die Vereine ihre
gemeinnützigen Projekte umsetzen und ihre gesellschaftlich wertvolle Arbeit im
Landkreis fortführen können.
 
 
 
A h k e 
Landrat
 
Anlagen:

 Liste der förderfähigen Anträge gemeinnütziger Vereine

 Richtlinie zur finanziellen Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen des Unstrut-
Hainich-Kreises

 Punktevergabesystem (nicht öffentlich)
 
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben

□ Vorlage wurde abgelehnt

□ Vorlage wurde zurückgezogen

 
 
Abstimmungsergebnis:

Ja: Nein: Enthaltungen:
 




